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B E S C H W E R D E

gegen den Bescheid des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit

GZ. BMWA – 556.050/0470-IV/5a/2007, vom 12.12.2007

zugestellt am 14.12.2007

3 fach, 1 HS



1 Bescheidkopie


1 Einzahlungsbeleg



   Beilagen

  

Gegen den am 14.12.2007 im Postweg, den Beschwerdeführern zugestellten Bescheid des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, GZ BMWA-556.050/0470-IV/5a/2007, vom 12.12.2007, wird durch den bevollmächtigten Rechtsvertreter innerhalb offener Frist Beschwerde erhoben.

Der Bescheid wird in seinem gesamten Umfang angefochten.

Als Anfechtungsgründe werden geltend gemacht:

1. Mangelhaftigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften,


2. Mangelhaftigkeit infolge Rechtswidrigkeit des Inhaltes.

Der Beschwerdeführer erachtet sich in folgenden Rechten verletzt:

· Verletzung des Grundsatzes der genauen Umschreibung der auf den unbedingt notwendigen und gesetzlich zulässigen Umfang einzuschränkenden, zwangsweise einzuräumenden und grundbücherlich sicherzustellenden Dienstbarkeit,

· der nachvollziehbaren Berechnung, der in Einzelpositionen darzustellenden Entschädigung,
· Verletzung des Grundrechtes auf ein ordentliches Verfahren mit vollständiger Erhebung der aus einem eigentumseinschränkenden Rechtseingriff entstehenden Nachteile und Abwägung deren Zulässigkeit nach dem grundlegenden UVP-Bescheid.

Sachverhalt:

Aufgrund des Antrages der VERBUND-Austrian Power Grid AG, der STEWEAG-STEG GmbH und der BEWAG Burgenländische Elektrizitätswirtschafts AG, vom 23.12.2003 bzw. 7.5.2004, auf Erteilung der Genehmigung für die Errichtung einer 380 kV Stromleitung erging der Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung, GZ. FA13A-43.10-1429/05-2008, vom 21.3.2005 über die Genehmigung nach dem UVP-G 2000 betr. der Errichtung und den Betrieb der sog. 380kV-Steiermarkleitung für den in der Steiermark gelegnen Abschnitt. Hiezu erging seitens der Republik Österreich, Umweltsenat, GZ US 9B/2005/8-431, der Berufungsbescheid vom 8.3.2007. 

Von einer Mehrzahl von Gemeinden wurde gegen den Bescheid vom 8.3.2007 Beschwerde an den Hohen Verwaltungsgerichtshof erhoben. Dieses Verfahren ist zu Zlen 2007/05/0101 (AW 2007/05/0029) anhängig. Mit Beschluss vom 27.7.2007 wurden die Anträge auf Zuerkennung der aufschiebenden  Wirkung abgewiesen.

Mit Schreiben vom 18.6.07 ist die Verbund Austrian Power Grid AG an die Beschwerdeführer mit dem Anbot auf Abschluss eines Entschädigungsübereinkommens zur Einräumung der geforderten Grunddienstbarkeiten und Nutzungsrechte herangetreten. Mit Grundlage der Vereinbarung sollte die Rahmenvereinbarung mit der Landwirtschaftskammer sein. 

Die Dienstbarkeitsvereinbarung laut Schreiben vom 18.6.2007 sollte die Grundstücke  2088, 2111, 2125 der KG 66404 Empersdorf betreffen. Von diesen Grundstücken sollte eine landwirtschaftliche Fläche von 4.636 m² durch Überspannung und eine nicht definierte Fläche für einen Maststandort erfasst werden. Es sollte eine Entschädigung für die Überspannung von € 6.606,30 und für den Maststandort von € 4.218,0, mit zusätzlich einem Sockelbetrag von  510,00 €, insgesamt sohin  € 11.334,30 vergütet werden. Die Dienstbarkeit sollte ob der EZ 84 GB 66404 Empersdorf grundbücherlich einverleibt werden. Die Grundeigentümer sollten sich verpflichten den Bestand und den Betrieb dieser Leitungsanlage, samt allen Arbeiten und Vorkehrungen im angeführten Umfang zu dulden. Die Dienstbarkeit war laut Trassenplan einzuräumen. Nach Bezahlung des angegebenen Gesamtbetrages sollte der Grundeigentümer gegen den Leitungseigentümer keine wie immer gearteten Ansprüche haben. Hiermit sollte der Eigentümer auch hinsichtlich jener Bäume und Äste entschädigt sein, die als Nachwuchs künftighin vom Leitungseigentümer zwecks Freihaltung der Leitungsbereiche geschlägert und entfernt werden müssen. Zusätzlich verpflichtete sollte sich der Leitungseigentümer verpflichteten, jeden bei den Arbeiten zur Errichtung und Instandhaltung der Leitung verursachten Schaden zu den jeweils gültigen Sätzen der Entschädigungsrichtlinien für die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Grundflächen der zuständigen Landwirtschaftskammer zu vergüten.

Es wurde, aufgrund des Antrages auf zwangsweise Dienstbarkeitseinräumung der mitbeteiligten Partei, eine mündliche Verhandlung am 18.9.2007 ausgeschrieben. Für diese Verhandlung entschuldigten sich die Beschwerdeführer mit Schreiben vom 11.9.2007 und beantragen eine Verlegung der Verhandlung. Es fand die mündliche Verhandlung am  18.9.2007, in Abwesenheit der Beschwerdeführer, statt.

In der Verhandlung vom 18.9.2007 legte der beigezogene Sachverständige DI. Kulterer das von ihm erstellte Gutachten vom 3.9.2007. In diesem stellte er fest, dass 4.891 m² beansprucht werden, davon als Wald 255 m², als LN mit Wertminderung 22% 3.968 m², als LN mit 10% Wertminderung 668 m², Randschaden 22 lfm. Insgesamt errechnete der SV einen Entschädigungsbetrag von btto. € 9.490. Da sich bei einer Nachkontrolle durch den SV gezeigt hatte, dass ein Teil der Flächen als Wald zu beurteilen sind, da sie mit Waldbestand bedeckt waren, musste das Gutachten in der Verhandlung adaptiert werden und erfolgte durch die VERBUND ein neuerliches Angebot mit einer Entschädigung für Maststandort von € 4.218,0, für Wald 881 m² mit € 2.687,05 und für LN 4036 m² von € 5.751,30, sowie Sockelbetrag € 510,00 und sohin einer brutto Gesamtsumme von 13.166,35.
Es erging in der Folge der angefochtene Bescheid. In diesem wurde eine Entschädigung  als „Pauschalentschädigung“ angesetzt von brutto € 9.916,44.

Beschwerdeausführungen

I. Mangelhaftigkeit des Verfahrens

1. Grundlegend zeigt sich, dass seitens der mitbeteiligten Partei und der Behörde die sachlichen Grundlagen nicht mit der erforderlichen Genauigkeit erhoben, geprüft und beurteilt wurden.
Gegenstand der Zwangsdienstbarkeit sind nach dem Bescheid die Grundstücke 2088, 2111, 2125 je KG 66404 Empersdorf. In dem Bescheid findet sich keine Flächendarstellung und Angabe der beanspruchten Flächen. Es wird lediglich in Spruch II ausgeführt, dass aufgrund des Gutachtens diverser Sachverständiger ein Pauschalentschädigungsbetrag festgesetzt wird in der Höhe von brutto € 9.916,44. Es wurde das Gutachten des SV DI Kulterer nicht zum Gegenstand des Bescheides gemacht. Der inhaltliche Umfang der Dienstbarkeit wird festgelegt im Spruch I. Hier wird darauf verwiesen, dass die Errichtung und der Bestand, sowie der Betrieb der Leitung im Sinne des § 7 StWG im öffentlichen Interesse und notwendig ist, sowie dass gemäß § 19 Abs. 1 lit. a) StWG die Einräumung einer Dienstbarkeit ausreicht.
Hinsichtlich der beanspruchten Grundflächen ist in der Verhandlungsschrift vom 18.9.2007, auf Seite 8 festgehalten, das der Sachverständige (DI. Rudolf Kulterer) sein Entschädigungsgutachten präsentiert und dazu ausführt, dass dieses von dem früheren Gutachten abweicht. Dies deswegen, weil sich auf Gstk. 2088 ein Waldstreifen befindet der laut Kataster aber als LN ausgewiesen ist. Bei der Befundaufnahme vor Ort habe dies nicht festgestellt werden können. DI. Kulterer führt in seinem Gutachten die Flächen an mit einem Gesamtflächenmaß von 4.891m² (887m²+3.081m²+255m²+668m²)
Der ASV MR DI. Brunner führt auf Seite 8, Prot. 18.9.2007, im Rahmen seines Gutachtens aus, dass die Flächenberechnung (881m²+2.481m²+887m²+668m² = 4.917m²) von der VERBUND APG durchgeführt wurde. Nach seiner Darstellung beträgt das Gesamtflächenausmaß 4.917m².
In dem Anbotschreiben der VERBUND an Frau Stefanie Baumhackl, vom 18.6.2007 wird die Gesamtfläche LN, die für die Entschädigungsberechnung maßgeblich ist ausgewiesen mit einer Größenordnung von 4.636m².
Aus dieser Gegenüberstellung zeigt sich, dass die VERBUND offenkundige Fehler bei der Flächenberechnung gemacht hat. Es wäre erforderlich gewesen zur Objektivierung einen Vermessungstechniker beizuziehen, der aufgrund seiner Berufsbindung der Objektivität verpflichtet ist und wären die beteiligten Sachkundigen zur eigenständigen Prüfung verpflichtet gewesen. Da die Behörde die Widersprüche nicht erkennt, ergibt sich die Frage ob sie sich ausreichend und objektiv mit der Angelegenheit beschäftigt. 
In dem Anbotschreiben der VERBUND an Herrn Alois Baumhackl, vom 19.9.2007 wird die Waldfläche mit 881m² und die Gesamtfläche LN mit 4.036m² und sohin die für die Entschädigungsberechnung maßgebliche Gesamtfläche wieder ausgewiesen mit einer Größenordnung von 4.917m². Eine Nachvollziehbarkeit ist nicht gegeben. 
In allen gutachtlichen Ausführungen lässt sich die Berechnung der Vergütung für den Maststandort  flächenmäßig nicht nachvollziehen. 

Nach der Ausführung des SV DI Kulterer auf Seite 8 des Prot. 18.9.2007 liegt die Waldfläche im Bereich des Grundstückes 2088. Auf dem, dem Bescheid angefügten Plan ist die Waldfläche ausgewiesen. Es ist daher nicht verständlich weshalb so sehr unterschiedliche Waldflächen angegeben werden und weshalb der Waldbestand bei der Bestandsaufnahme durch den SV nicht erkannt bzw. dem Grundstück 2088 zugeordnet werden konnte. Schließlich sagt die Behörde, dass alle maßgeblichen Fakten aus den Planwerken entnommen werden können, dazu keine weiteren vermessungstechnischen  Angaben erforderlich sind und vor allem auch kein Ausstecken der betroffenen flächen in der Natur notwendig sei.
Nach den sich zeigenden Widersprüchen in den Flächenangaben und dem Umstand, dass selbst der SV DI. Kulterer Schwierigkeiten hatte die Grundstücksqualifikationen nach seinen Unterlagen in der Natur nachzuvollziehen ergibt sich sehr wohl die Notwendigkeit der Beiziehung der Grundeigentümer zu den Flächenerhebungen. Mit diesen ist eine Abstimmung der Grenzen in der Natur vorzunehmen und ist dieses Real-Ergebnis mit den vorliegenden Katasterunterlagen abzustimmen. Die von Zwangsrechten erfassten Grundstücksbereiche sind für die Beurteilung der Zwangsrechte und deren Auswirkungen an Ort und Stelle auszustecken (durch Vermessungstechniker), dann hat der SV im Rahmen eines Ortsaugenscheines unter Anleitung der Behörde, im Rahmen einer mündlichen Verhandlung die Flächenabgleichung vorzunehmen. Es ist sicherlich nicht korrekt, dass dem Verfahren derart ungeprüft Berechnungsergebnisse der Enteignungswerberin zugrunde gelegt und ungeprüft übernommen werden.

Nach dem Gutachten des ASV MR DI Brunner (Prot. Verh. 18.09.2007; Seite 5ff) errechnet sich der Dienstbarkeitsstreifen zur Sicherheit der Bereiche der Leiterseile aus der seitlichen Auslenkung. Diese Leiterabgrenzung ist weiter als die senkrechte Projektion (Draufsicht) der Leitung im ruhenden Zustand. Dieser parallele begrenzte Steifen wird sohin ergänzt durch den Ausschwingungsbogen. Dieser Begrenzung sind noch beidseitige 6m Sicherheitsabstand zuzuordnen. Es erfolgt nun aber keine Definition dieser Bereiche. Eine Unterscheidung ist erforderlich. Der Parallelstreifen aus der ruhigen Draufsicht wäre der erforderliche Bereich für die Errichtung und Erhaltung. Für diese Arbeiten ist der Ausschwungbereich unerheblich. Die Rodung und Niedrighaltung des Bewuchses richtet sich nach Ausschwingung und Sicherheitsabstand. Im Wald- und Wiesenbereich ist nun zu definieren, welcher Bereich für die Errichtung und Erhaltung notwendig ist. Im Wald bedarf es für die Errichtung nur des Aufhiebes einer Schneise. Im übrigen Bereich ist zu beurteilen bis zu welchen Höhen Bewuchs zulässig ist und wie sich dies auf die Nutzungserträge sowie die Wertigkeit auswirkt. Im Waldbereich ist weiter zu beurteilen welcher Einfluss sich auf die Bewirtschaftung des Bereiches ergibt, aus welchem allenfalls hohe Bäume auf die Leitung fallen können. Die Wirtschaftseinschränkung ergibt sich aus Umtriebszeitraum und möglichen Höhenwachstum. Hiezu fehlen sämtliche Beurteilungen der Wirtschaftsbeeinträchtigung. Diese Beurteilung war erforderliche, da auf Grundstück 2088 solche Waldbereiche gegeben sind und im südlichen Randbereich des Grundstückes eine kleine restliche Waldfläche gegeben sein wird. Außerdem stehen auf Gstk. 2111 mehrere hohe Solitärbäume im Leitungsbereich, die geschlägert werden müssen. Dazu fehlen jegliche Erhebungs- und Beurteilungsgrundlagen. Es wäre Baumart und Wertigkeit zu erheben gewesen. 
Der Waldrest zeigt sich nur deutlich nachdem die Schlägerung durchgeführt worden ist. 

Auch aus diesen Gegebenheiten zeigt sich wie notwendig eine vermessungstechnische Auspflockung des Dienstbarkeitsstreifens gewesen wäre und ein Ortsaugenschein mit dem Beschwerdeführer. Wesentlich dabei wäre die Anwesenheit von Herrn Baumhackl gewesen, da ihm als Bewirtschafter diese örtlichen Abgrenzungsverhältnisse bekannt gewesen wären, während Frau Baumhackl aufgrund ihrer Zuheirat diese genaue örtliche Kenntnis fehlt. 
Hinsichtlich des Maststandortes gelten die vordargestellten Notwendigkeiten ebenso. Nur wenn der Standort in der Natur vermessungstechnisch abgesteckt ist kann beurteilt werden welcher Behinderungsumfang gegeben sein wird. Hiebei ist im gegenständlichen Fall jedenfalls genau darzulegen welche Fläche für den Standbereich mit betonierten Sockel benötigt wird und welche Fläche neben dem Sockel aus der Bewirtschaftung fällt, sowie in welchem Flächenbereich durch Ausweichmanöver eine erschwerte Bewirtschaftung gegeben sein wird. Dies ist hier nicht nachvollziehbar. 
Außer Acht gelassen wurde, dass auch im Grenzbereich des Grundstückes 2088 ein Maststandort gegeben ist. Dessen Auswirkung in den Grundbereich Baumhackl ist nach dem Plan nicht nachvollziehbar. Offensichtlich wird derzeit davon ausgegangen, dass sich hier keine Auswirkungen ergeben.

Wesentlich ist jeweils die Feststellung der Lage und des Ausmaßes der Betonsockel der Masten, bzw. der Standfläche des Mastes da diese Bereiche jeglicher Nutzung entzogen sein werden und  es sich in diesen Bereichen nicht um eine einfachen Nutzungsbeschränkung handelt, sondern um eine völlige Entziehung des Grundes. Es ist dieser Bereich des Grundeigentümers nicht hinsichtlich der Belastungen in gleicher Weise zu beurteilen, wie in jenen Bereichen in welchen die Nutzung grundsätzlich noch möglich ist. Der Grundeigentümer hat für diesen der Nutzung völlig entzogenen Grund Steuern und Sozialbeiträge zu tragen ohne einen Ertrag erzielen zu können. 
2. Das Grundstück 2125 des Beschwerdeführer wird von ihnen zusammen mit der angepachteten Fläche Gstk. 2124/1 bewirtschaftet. Das Gstk. 2125 ist nur zu erreichen über einen Servitutsweg auf Gstk 2124/1. Durch den Mast auf Gstk. 2124/1 wird dieser Servitutsweg überbaut und unbefahrbar. Diese Situation ist derzeit in der Natur nicht erkennbar, da infolge der einheitlichen Nutzung der Flächen zum Maisanbau der Weg mit eingeackert ist und Maisanbaufläche darstellt. Auch zur Feststellung dieser Gegebenheiten hätte es eines Ortsaugenscheins in Anwesenheit von Herrn Baumhackl bedurft. 

3. Da eben in der Natur keine vermessungstechnische Aussteckung der Flächen erfolgt ist, ist es den Beschwerdeführern nicht möglich gewesen eine Nachprüfung der Berechnungsgrundlagen vorzunehmen und angemessene Einwendungen zu erheben. 
Die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche zeigen, dass die Behörde keinerlei Schlüssigkeitsprüfung vorgenommen hat. Es hätte bei angemessenen aufmerksamer Prüfung und Übernahme der einzelnen Grundstücke sowie deren Bezeichnung in den Bescheid auffallen müssen, dass der Sachverständige DI Kulterer das nicht dem Beschwerdeführer gehörige Grundstück 609/5 in seinem Gutachten hat und dafür eine Hiebunreife feststellt. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass tatsächlich auch keine Schlüssigkeitsprüfung hinsichtlich aller sonstigen Bereiche des Schätzungsgutachtens vorgenommen worden ist. Die Feststellung der Behörde, dass sich aus dem Gutachten des ASV für Energietechnik in schlüssiger Weise ergäbe, dass das von der VERBUND beantragte räumliche Ausmaß der Dienstbarkeitsrechte zwingend notwendig sei kann sohin so keineswegs übernommen werden. Es zeigt sich doch, dass nach den planlichen Angaben bzw. Ausweisungen eine Flächenabgrenzung nicht nachvollziehbar ist. Dies gilt auch für die Feststellungen zu dem Schätzgutachten. Die genaue Feststellung der Flächen und Dienstbarkeitsausmaße ist aber ganz besonders dann notwendig, wenn die Behörde vereinfachend eine Pauschalentschädigung festsetzt und so jegliche Nachkontrolle oder Fehlerberichtigung ausschließt. Es ist doch durch die Pauschalfestsetzung eine umfassende Regelung vorgegeben worden. Nur aufgrund der genauen Darstellung der Entschädigungsbereiche könnte eine gerichtliche Prüfung der Angemessenheit der Entschädigung erfolgen. 

Es wäre doch wohl auch zu prüfen und festzustellen gewesen aus welchem Grund derartige Flächendivergenzen auftreten. Der SV hat sich kritiklos auf die Berechnungsergebnisse der VERBUND verlassen. Offensichtlich sind diese Ergebnisse doch nicht nachgeprüft worden. Für die Feststellung der Grundbereiche und Entschädigungskomponenten ist allein der SV DI Kulterer verantwortlich. Die Mitarbeiter an den umfassenden Grundsatzgutachten treffen dazu keine Aussagen und sind diese Ausführungen sohin nicht maßgeblich. Der SV DI Kulterer hätte sehr wohl auch für den Einzelfall die heranzuziehenden Grundwerte darzulegen gehabt. 

Wenn der gesamte Dienstbarkeitsstreifen durch Gauß-Krüger Koordinaten exakt verortet ist, so hätte es wohl keine Schwierigkeit sein können die Daten in einer Aussteckung in der Natur anzuwenden. Offenkundig ist hier aber kostenschonend zugunsten der Enteignungswerberin vorgegangen worden, ohne Bedachtnahme auf den schwächeren Grundeigentümer.
Gerade aufgrund der vordargestellten Umstände und Widersprüche wäre es erforderlich gewesen, dass die Beschwerdeführer als belastete Grundeigentümer bei der Verhandlung anwesend  hätten sein können. Gerade auch die dargestellten Fakten zeigen, dass es nicht zweckentsprechend gewesen wäre eine nicht ortskundige und mit dem Sachverhalt voll vertraute Person zur Verhandlung zu entsenden. Eine solche Vertretung hätte infolge mangelnder Kenntnis wohl eher schädigend gewirkt. Die Behörde hätte wohl wenig Unterstützung gewährt, da sie offenkundig die Situation nicht angemessen geprüft hat.
Bei den dargestellten Gegebenheiten kann wohl auch nicht gesagt werden, dass seitens der VERBUND ein angemessenes Bemühen gegeben war den Grundeigentümern ein faires und richtiges Angebot zu unterbreiten und ist so diese Voraussetzung für die Enteignung nicht gegeben. 
4. Wenn die Behörde hinsichtlich der Begründung der Nichtbeachtung der Verhinderung der Beschwerdeführer an der Teilnahme an der Verhandlung, infolge eines nicht verschiebbaren Auslandsaufenthaltes, ausführt, dass in der Verhandlung nur über das bereits vorgegebene Ausmaß der einzuräumenden Dienstbarkeit und die Festsetzung der angemessenen Entschädigung zu entscheiden war, so verkennt die Behörde ihren Aufgabenbereich und der Sachlage. Sie hat nicht nur die Interessen der Enteignungswerberin zu verfolgen, sondern unter Bedachtnahme auf die Manuduktionspflicht auf die Interessen des rechtlich schwächeren Belasteten, sohin auf die Interessen der Beschwerdeführer, zu achten. Es ist keinesfalls eine ausreichende Begründung für die Ablehnung einer Vertagung, dass die Behörde einen sehr dichten, weitgehend lückelosen Zeitplan hat, der für die nächsten Monate bereits festgelegt wurde und dies einer Verlegung entgegenstand (Briefzitat Seite 10 Bescheid). Es kann nicht ein solches Faktum die Beschwerdeführer in ihrem Recht beschneiden, dass auf unverschiebbare Bindungen seitens der Behörde nicht Bedacht genommen wird. Die Wahrung der Parteiinteressen ist höherwertig als der Zeitplan der Behörde. Hiebei ist zu beachten, dass der SV DI Kulterer in der Verhandlung sein Gutachten verändert hat. 
Es ist auch eine bei den dargelegten Gegebenheiten nicht verständliche Begründung der Behörde für die Nichtdurchführung eines Ortsaugenscheines, dass die Behörde immer wieder Begehungen und Befahrungen der Trasse vorgenommen habe und sie daher mit der Trassenführung und den berührten Örtlichkeiten hinlänglich vertraut ist. Wäre dies der Fall gewesen so hätte es nicht zu den dargestellten Mängeln kommen dürfen. Dass die Entschädigungs-Sachverständigen die erforderlichen Feststellungen auch durch örtliche Begehungen nicht treffen konnten ergibt sich klar aus den Angaben des Schätzgutachters DI. Kulterer in seinen Ausführungen auf Seite 8 des Protokolls vom 18.9.2007. Er sagt ausdrücklich „ bei der Befundaufnahme vor Ort konnte dies nicht festgestellt werden“. Es hat sohin nur DI Kulterer eine alleinige Besichtigung ohne Parteien vorgenommen. Die übrigen im Bescheid genannten SV haben sich mit den Verfahrensgegenständlichen Detailerhebungen und Schätzungen nicht aus einander gesetzt. 
Unter lit a) der Dienstbarkeitsbeschreibung  ist angeführt dass die Errichtung eines Mastes auf Grundstück 2125 zu dulden ist. Ein Lokalaugenschein mit vermessungstechnischer Auspflockung des Dienstbarkeitsbereiches hätte ergeben, dass nach der Darstellung auf dem Plan L 9293/20K der Mast nur zum Teil auf Gstk. 2125 zu stehen kommen wird und überwiegend auf Gstk. 2124/1 zu stehen hat. Die Aussteckung in der Natur, unter Ausnützung der doch so exakt zur Verfügung stehenden Gauß-Krüger Koordinaten, hätte einen viel besseren Überblick über die tatsächlichen Gegebenheiten ergeben. Auch daraus zeigt sich die Mangelhaftigkeit des Verfahrens infolge der Missachtung der Überprüfung in der Natur. Bei so einem Ortsaugenschein hätte auch geprüft werden können wo tatsächlich der Standort des Mastes an der Grenze der Gstk.  2088 und 2089 liegt und welches Ausmaß der Wald in der Natur und nach der Kataster- bzw. Plandarstellung hat, sowie welche Auswirkungen sich ergeben. Dies betrifft auch den Bereich des Gstk. 2125.
Gerade bei den beiden vorgenannten Maststandorten zeigt sich die Notwendigkeit der Standortfeststellung durch Ausstecken des Standortes durch einen Geometer und die Feststellung des tatsächlichen Verlaufes der Katastergrenzen etc. 
Die Katastergrenzen sind in diesen Bereich bezogen auf den Vermessungspunkt auf dem Schöckl. Es ergeben sich bei der gegebenen Entfernung von diesem Punkt und die Flächenprojektion sehr wohl erhebliche Grenzverschiebungen der Katasterdarstellung gegenüber der Natur und ist dies Stand des Vermessungswissens und nicht nur die Einbildung eines meist als unwissend betrachteten Grundeigentümers.

Es ist ein zwingendes Erfordernis für die Bestimmtheit einer Dienstbarkeit, dass die Außengrenzen des Dienstbarkeitsstreifens in der Natur an Hand gesetzter Vermessungspunkte leicht nachvollziehbar sind. Nur dann ist es möglich festzustellen inwieweit der Dienstbarkeitsberechtigte diese Grenzen in der Ausübung seines Rechtes beachtet. Dies ist insbesondere während der Bauphase von grundlegender Bedeutung. Der Dienstbarkeitsberechtigte ist nicht berechtigt die Außengrenzen des Dienstbarkeitsstreifens in irgendeiner Weise zu überschreiten. Hiebei sind bei der gegenständlichen Dienstbarkeit die unterschiedlichen Bereiche der Nutzungserfordernisse zu unterscheiden. Die volle Breite mit Ausschwingung und 6m Sicherheit ist für die Errichtung und Instandhaltung nicht erforderlich. 

Der Belastete muss jederzeit die Möglichkeit haben seinen Eigentumsschutz auch durch eine Besitzstörungsklage ausüben zu können. Dazu benötigt er die gleichen Mittel der Erkennbarkeit an Ort und Stelle wie sie bei einer Dienstbarkeitseinräumung etc. im zivilrechtlichen Bereich verlangt werden kann. Es gehr nicht an, dass die VERBUND APG durch die Behörde durch Einsparung von Vermessungs- und Ausweisungskosten zu Lasten des Belasteten bevorzugt wird. Bei jeder Enteignungsmaßnahme für einen Straßenbau etc. ist es Stand der Regelung des Verfahrens, dass eine Auspflockung erfolgt, die insbesondere während der Bauzeit jedermann erkennen lässt in welchem Bereich der Auftragserfüllung nachgekommen werden darf. 
5. Durch lit a) der Dienstbarkeitsumschreibung  wird die VERBUND APG berechtigt einen Mast auf Grundstück 2125 zu errichten. Dies ist mehr als die Duldung des Bestandes. Für die Errichtung bedarf es der Zufahrt um das Material heranzubringen. Dazu vertritt die Behörde allgemein den Standpunkt, dass die Zufahrt über den Dienstbarkeitsstreifen erfolgen wird und keine außerhalb desselben liegenden Grundflächen der Beschwerdeführer in Anspruch genommen werden. Inwieweit dies so möglich ist kann ebenfalls nur im Rahmen eines Lokalaugenscheins beurteilt werden. Wenn die Zufahrt nur über den Dienstbarkeitsstreifen erfolgt, so müsste festgelegt werden in welchem Bereich dieser Grundfläche mit schweren Fahrzeugen gefahren werden darf bzw. in welchem Bereich ein Fahrweg errichtet werden darf. Der Bau eines befestigten Weges ist mehr als nur eine Leitungsüberspannung oder das Bestehen eines Mastes auf einem relativ kleinen Grundbereich. Hierüber sind jedoch keinerlei Erhebungen und Feststellungen erfolgt. Dieser Mangel kann nicht dadurch als beseitigt gelten, dass auf ein allgemeines Übereinkommen mit der Landwirtschaftskammer verwiesen wird. Die Landwirtschaftskammer hat keinerlei Kompetenz über derartige Bereiche und Anspruchsvergütungen der Beschwerdeführer zu verhandeln und Bindungen irgendeiner Art einzugehen. Vielmehr sind hier die erforderlichen Erhebungen individuell für die Beschwerdeführer vorzunehmen und ist festzustellen inwieweit auch für diesen Bereich Regelungen zu treffen sind. Insbesondere ist festzustellen inwieweit es grundsätzlich möglich und tunlich ist über bestehende Wege außerhalb des Dienstbarkeitsbereiches zuzufahren etc und inwieweit es nötig ist hier Regelungen vorzusehen. Hier ist mit darauf Bedacht zu nehmen, dass durch die undifferenzierte Festlegung einer Pauschalentschädigung die Vermutung gegeben ist, dass auch alle Nebenansprüche auf Grundstücksnutzungen außerhalb des Dienstbarkeitsstreifens mit in der Entschädigungssumme enthalten sind.
6. Dem UVP-Verfahren lagen grundlegend Pläne zugrunde in denen der Servitutsstreifen durch parallel gezogene Außengrenzen dargestellt war. Nunmehr ist die Außengrenze des Dienstbarkeitsstreifens mit der seitlichen Ausschwinglinie des Seiles und dem zusätzlichen normgemäßen Sicherheitsabstand dargestellt. Dieser erweiterte Streifen ist nur für den Bereich der Leiterseile erforderlich. Der erweiterte Bereich ist nicht erforderlich für den Dienstbarkeitsbereich der Errichtung, die Überprüfung, Instandhaltung etc. Für dieses Dienstbarkeitsmaß bedarf es nur der geraden Projektion der Leiterseile auf den Boden. Diese gesamte Breite ist aber auch nicht nötig für Zufahrten mit KFZ etc.  Insbesondere bei der Errichtung fahren Kraftfahrzeuge auf einem gesonderten Fahrstreifen.

Da das Maß einer Zwangs-Dienstbarkeit auf den geringst belastenden Umfang abzustellen ist 

hätte die Behörde hier die erforderlichen Erhebungen durchzuführen und den Dienstbarkeits-Umfang entsprechend anpassen müssen. Es war nicht der volle Antragsumfang zu übernehmen.

Es war zu prüfen und festzustellen welche genauen Feststellungen aus dem UVP Verfahren zu beachten waren und wie der Antrag tatsächlich mit den Grundlagen und Feststellungen des Ausspruches und den Unterlagen des UVP Verfahrens übereinstimmt. Nur in diesem Rahmen ist die erforderliche, richterliche Vorbeurteilung anzunehmen. 

Hinsichtlich lit. E) wäre festzustellen gewesen, dass ein Betreten und Befahren etc. nur im Bereich der Dienstbarkeit zulässig ist.

Diese Feststellungen sind zwingend notwendig für die Feststellung der Grundlagen für die Enteignung und die Bewertung. Hier sind grundlegende Mängel gegeben. 
II. Unrichtige rechtliche Beurteilung.
1. Das Enteignungsverfahren ist in einer mündlichen Verhandlung abzuführen. Diese mündliche Verhandlung hat der Erörterung aller maßgeblichen Umstände zu dienen. So gehört dazu das Recht des Enteigneten persönlich die aus seiner Sicht maßgeblichen Umstände geltend zu machen. Er hat sich nur dann vertreten zu lassen, wenn er persönlich infolge eines Gebrechens nicht in der Lage ist sich zu vertreten. Er hat Anspruch darauf, dass eine Verhinderung infolge einer persönlichen Terminbindung berücksichtigt wird. Die Beschwerdeführer hatten gemeinsam mit Schreiben vom 11.9.2007 der Behörde mitgeteilt, dass eine Verhinderung infolge eines Auslandsaufenthaltes gegeben ist. Es ist eine unrichtige rechtliche und sachliche Beurteilung, dass sich Herr Baumhackl durch seine Frau hätte vertreten lassen können. Frau Baumhackl hat als Zugeheiratete nicht den angemessenen Wissenstand und hätte die östliche Lage aufgrund des Mangels an Vermessungszeichen nicht beurteilen können. Dieser Nachteil überwiegt das Interesse der Behörde an der Einhaltung ihres Terminplanes. Auch war bei angemessener Prüfung zu ersehen, dass Aufklärungen erforderlich waren. 
Es besteht keine Verpflichtung sich in der Verhandlung vertreten zu lassen. Insbesondere dann nicht, wenn persönliche Kenntnisse zur Durchsetzung erforderlich sind und diese nicht im erforderlichen Maß an einen Vertreter weitergegeben werden können. Dies betrifft insbesondere das Wissen über tatsächliche Grenzverläufe etc. Insbesondere kann eine eben enge Terminplanung der Behörde nicht Grund sein für Einschränkungen der Möglichkeit eigene Rechte zu vertreten. Gerade bei Enteignungsverhandlung muss eine faire und gleichgewichtige Möglichkeit der Rechtsverteidigung gegeben sein. Im gegenständlichen Fall wurden jedoch diese Grundsätze gröblich verletzt.

Die mündliche Verhandlung soll der gründlichen Erörterung des Verhandlungsgegenstandes dienen. Dazu gehört auch die Durchführung eines Ortsaugenscheines zur Verifizierung der für die Beurteilung maßgeblichen Gegebenheiten. Wie schon dargestellt konnte sich der Schätz-SV mangels ausreichender Unterlagen an Ort und Stelle, bei einer eigenständigen Besichtigung kein richtiges Bild über den betroffenen Bereich machen. Ob der Verhandlungsleiter tatsächlich an Ort und Stelle war, ist aus dem Verfahren nicht erkennbar. Jedenfalls hatten die Beschwerdeführer nicht die Möglichkeit in der Sachverhaltsfeststellung mitzuwirken und ihre Eigentumsrechte anhand einer Aussteckung durch einen Geometer zu prüfen und dieses Wissen mit der Behörde abzustimmen. Gerade aber dies soll durch einen gemeinsamen Ortsaugenschein mit dem Enteigneten ermöglicht werden.
2. Die belangte Behörde verweist darauf, dass der angefochtene Bescheid eine Grundbuchsurkunde ist und auf dieser Grundlage die Dienstbarkeitseinräumung im Grundbuch eingetragen werden kann. Wenn die Behörde nun diese Verfügungsbefugnis in Anspruch nimmt, so hat sie sich jedenfalls auch an die strengen Regeln des Grundbuchsrechtes hinsichtlich des Bestimmtheitsgebotes von Dienstbarkeiten zu halten. Dienstbarkeiten sind nicht nur so zu beschreiben, dass eine Nachvollziehung der sachlichen und örtlichen Abgrenzung unter Beiziehung eines Fachmannes möglich ist. Vielmehr sind sie so zu formulieren und darzustellen, dass es jedermann und insbesondere dem Gericht (Grundbuchsführer) schon aus den dem Grundbuchsgericht vorliegenden Unterlagen möglich ist den Inhalt und die räumliche Abgrenzung festzustellen. Das heißt es muss aus der Urkunde erhellen inwieweit z. B. ein abzuschreibendes Teilstück des belasteten Grundstückes ohne Mitübertragung des Leitungsrechtes abgeschrieben werden kann. Es geht nicht an, dass aus Kosteneinsparungsgründen etc. zugunsten der Dienstbarkeitsberechtigten der Belastete – hier der Beschwerdeführer – verpflichtet wird eine Freilassungserklärung der Leitungsberechtigten einzuholen und sich mit derartigen Kosten zu belasten. Da nun aus dem Bescheid, als Grundbuchs-Urkunde diese Abgrenzung des belasteten Grundbereiches, unter Heranziehung von Koordinaten oder sonstigen exakten Angaben im Sinne des Grundbuchsgesetzes, nicht möglich ist, ist dem dargelegten Erfordernis nicht Genüge getan. Das Grundbuch kann jedoch diese Urkunde keiner weiteren Überprüfung unterziehen und so keine Korrektur fordern.

Da die Behörde sich berechtigt erachtet festzustellen, dass auf Grund des Ausspruches der zwangsweisen Einräumung des Dienstbarkeitsrechtes auf Antrag der VERBUND-APG AG die Dienstbarkeitseinräumung im Grundbuch durchzuführen ist, nimmt sie dem Grundbuch das Recht, die Urkunde auf das Vorhandensein aller Voraussetzungen für die Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit der grundbücherlichen Rechtsausweisung zu prüfen. Die Behörde hat daher an Stelle des Grundbuchgerichtes auf alle Voraussetzungen für die Zulässigkeit der unmittelbaren Einverleibung Bedacht zu nehmen. Diese Voraussetzungen wurden hier jedoch nicht beachtet. Es mangelt dem Bescheid, als direkt einverleibungsfähige Urkunde, an wesentlichen Voraussetzungen.

Wie bereits oben dargelegt ist die Dienstbarkeit nach dem Bescheidinhalt nicht mit der erforderlichen Schlüssigkeit aus der Urkunde (Bescheid) nachvollziehbar. Wenn Bezug genommen wird auf Feststellungen die im UVP-Verfahren getroffen wurden, so müssten die entsprechenden, rechtskräftigen Urkunden dem Gericht mit eingereicht werden und Gegenstand der Eintragung sein. 

Wenn sich eine Behörde die Vorwegnahme einer gerichtlichen Befugnis (hier die Entscheidung auf die grundbuchsrechtliche Einverleibungsverfügung) zuordnet, so hat sie jedenfalls auf alle Formerfordernisse Bedacht zu nehmen. Hier nimmt die Behörde die Entscheidungsbefugnisse des Rechtspflegers bzw. des Grundbuchsrichters in Anspruch. Die Behörde hat jedoch weder ihre Befugnisse noch die Formerfordernisse angemessen berücksichtigt.

In dem, dem Bescheid angefügten Plan, ist die Dienstbarkeit nur durch Linien begrenzt. Es sind in der Natur keine Vermessungszeichen gesetzt und sind daher auch keine Vermessungspunkte zur Grenzkennzeichnung im Plan eintragbar. So bleibt die gesamte Fläche des Katastergrundstückes mit der Dienstbarkeit belastet. Die Anführung „wie nach UVP Gesetz genehmigt“ ist nach der Urkunde nicht nachvollziehbar. Es genügt diese Formulierung wohl allgemein für die Antragstellung nicht aber für die Nachvollziehbarkeit im Sinne des Grundbuchsgesetzes.

Es erfolgt keine Unterscheidung der Belastungsbereiche für die Errichtung im Sinne lit. a.). Für die Errichtung sind die Bereiche des Ausschwingens und des 6m Sicherheitsabstandes beidseitig nicht erforderlich. Die derzeitige Formulierung gibt jedoch auch das Recht von Arbeiten und des Befahrens in diesem Bereich. Arbeiten und ein Befahren landwirtschaftlicher Flächen ist nicht nötig. Im Wald bedarf es nur allfälliger Schlägerungen. Eine Rodung wäre nur dort nötig, wo eine dauerhafte Freihaltung von Bewuchs erforderlich ist. Auch aus der Prüfung und Entscheidung im UVP Verfahren ist nicht anders erschließbar. 

Es ist nicht ausreichend festzustellen, dass sich der Umfang bestimmt wie nach dem UVP-G genehmigt. Es kann sich der Umfang nur auf einen benannten Bescheid beziehen.

Der Dienstbarkeitsumfang laut lit. e.) und lit. f.) kann sich nur jeweils beziehen auf die 

· Erhaltung der Leitung (dazu gehört nur der senkrechte Projektionsbereich ohne Anschwingung etc)

· das Befahren im Projektionsbereich

· im Anschwingungsberiech können sich Maßnahmen nur auf das Entfernen von Bewuchs zur Errichtung und Erhaltung der Leitungsanlage.

Die Punkte lit c.) bis lit f.) bedürfen der räumlichen, an Hand von Vermessungspunkten nachvollziehbaren Abgrenzung, damit nicht, wie derzeit in der Formulierung gegeben, die gesamten Katastergrundstücke belastet sind. 

Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Flächen ist insbesondere der Bereich der Befahrbarkeit einzuschränken und genau zu bezeichnen, da eine Drainageanlage unterirdisch besteht und diese vor Beschädigungen zu schützen ist. 

3. Wenn in dem zugrundeliegenden UVP-Verfahren geprüft wird inwieweit gesundheitliche oder sonstige Beeinträchtigungen einer Zulässigkeit entgegenstehen, so erfolgt die Prüfung nur dahin ob unzulässige Belastungen vorliegen. Dies schließt nicht aus, dass dennoch das ortsübliche Maß übersteigende Belästigungen gegeben sein In diesem Zusammenhang gewinnt doch jedenfalls der vom Beschwerdeführer erhobene Einwand der Befangenheit Gewicht. 

Durch den UVP-Bescheid wird die grundsätzliche Zulässigkeit der Errichtung der Leitung festgestellt und die Zulässigkeit einer allenfalls notwendigen Einräumung von Zwangsrechtenwerden, durch welche Nutzungsmöglichkeiten des Eigentums eintreten werden und die geeignet sind Wertminderungen zu verursachen. Da durch die behördliche Genehmigung die Geltendmachung zivilrechtlicher Unterlassungsansprüche ausgeschlossen werden, sind die solcherart eintretenden Wertminderungen, die bewertbar sind, durch Entschädigungsleistungen abzugelten. Diese entschädigten Wertminderungen sind bestimmt zu beschreiben und in der Feststellung der Wertminderung darzustellen. 
Da es sich bei der Leitungsanlage um eine behördlich genehmigte Anlage handelt besteht für den Beschwerdeführer nicht mehr die Möglichkeit zivilrechtlich Schadensansprüche im Umfang des festgestellten Zwangsrechtes und der festgelegten Entschädigung zu erheben.    Hier wird nun eine Pauschalentschädigung festgesetzt, die in ihrem Umfang der abgegoltenen Rechtseinschränkungen nicht nachvollziehbar ist. Es erscheinen bei der gegebenen Formulierung auch alle Vergütungsansprüche im Zusammenhang mit der Errichtung und der Instandhaltung abgegolten. Dies ist nicht rechtens.
Jedenfalls ist es rechtlich unzulässig eine Pauschalentschädigung festzusetzen. Durch eine Pauschalentschädigung werden alle Schäden bzw. Beeinträchtigungen als erledigt dargestellt, für welche aber tatsächlich keine Abgeltungen geleistet wurden. Dadurch würde dem Beschwerdeführer die Möglichkeit genommen werden, bei Änderung der Rechtslage allfällige Nachforderungen geltend zu machen.

Auch ist es nicht zu zulässig, dass die Behörde hinsichtlich von Entschädigungskomponenten auf preisliche Absprachen mit der Landwirtschaftskammer verweist. Die Landwirtschaftskammer hat diesbezüglich keine Vertretungs- und Verhandlungsbefugnis für die Beschwerdeführer. Sie können durch solche Absprachen nicht gebunden werden.

III. Es werden sohin gestellt nachstehende 

A N T R Ä G E
1. Den angefochtenen Bescheid wegen Rechtswidrigkeit aufzuheben.

2. Der belangten Behörde den Ersatz der verzeichneten Kosten binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution aufzutragen.
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